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Elterngeld 

   Für Geburten ab dem 01. Januar 2007 er-
setzt das „Elterngeld“ das bisherige „Erzie-
hungsgeld“. Bemessungsgrundlage für das 
Elterngeld ist das Nettoeinkommen, maximal 

werden 1.800 €, mindestens 300,00 € pro 

Monat ausbezahlt. Zwölf Monate gibt es die 
neue Form der Familienförderung, wenn sich 
nur ein Elternteil um die Betreuung des Kin-
des kümmert. 

Sollte der Partner ebenfalls Erziehungs-
urlaub nehmen, können zwei „Partner-
monate“ ergänzt werden. Jedoch ist zu be-
achten, dass solange Mutterschaftsgeld be-
zogen wird, kein Elterngeld ausbezahlt wird. 

Das Elterngeld soll als einkommens-
abhängige Ersatzleistung grundsätzlich dem 
Elternteil zufließen, der sich um das Kind 
kümmert und dafür seine Berufstätigkeit auf-
gibt oder reduziert. Die Höhe des Elterngel-
des beträgt 67% des durch-schnittlichen Net-
toeinkommens der letzten zwölf Monate, „be-
reinigt“ um Einmal-zahlungen (Weihnachts-
geld, Urlaubsgeld). Liegt das monatliche 
Nettoeinkommen unter 1.000 €, so steigt der 
prozentuale Bezug das Elterngeldes bis auf 
maximal 100% des erzielten monatlichen 
Einkommens. 

Teilzeitarbeit während der El-
ternzeit 

Es ist möglich, Elterngeld zu beziehen und 
eine Beschäftigung auszuüben. Die durch-
schnittliche Arbeitszeit eines Monats darf 
aber nur 30 Wochenstunden betragen. Die
Höhe des Elterngeldes reduziert sich durch 
die Erwerbstätigkeit. Der Anspruchs-
berechtigte bekommt 67% der Differenz der 
Einkommen vor und nach der Geburt des 
Kindes. 

Sockelleistung für Geringver-
diener 

Wer vor der Geburt nicht gearbeitet oder we-
niger als 300 € verdient hat, erhält eine  

 Sockelleistung in Höhe von 300 € monat-
lich. Dieser Betrag wird nicht mit anderen 
Sozialleistungen – z.B. Arbeitslosengeld 
– verrechnet. 

Bonuszahlungen 

Bei Mehrlingsgeburten, Geschwistern 
unter drei Jahren bzw. sechs Jahren
werden Bonuszahlungen geleistet. Diese 
betragen 300 € bei Mehrlingsgeburten 
und 10% des Elterngeldes, mindestens 
75 € für Geschwister. 

Steuern und Abgaben, sozialver-
sicherungsrechtliche Aspekte 

Das Elterngeld ist steuerfrei, es unterliegt 
jedoch bei der Berechnung des Steuer-
satzes für die Einkommensteuer dem 
Progressionsvorbehalt. 

In der Sozialversicherung gehört das El-
terngeld zu den sog. beitragsfreien Be-
zügen. Pflichtversicherte bleiben bei-
tragsfreie Mitglieder der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Privat Kranken-
versicherte müssen ihre Versicherung 
weiter selbst tragen, und zwar Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmeranteil. Eine bei-
tragsfreie Familienversicherung beim 
Ehepartner ist während der gesamten 
Elternzeit ausgeschlossen. 

Antragstellung 

Der Antrag für Elterngeld ist in Bayern für 
jeden Regierungsbezirk beim Zentrum 
Bayern Familie und Soziales zu stellen. 

Der Antrag muss zeitnah nach der Ge-
burt eingereicht werden. Das Eltern-geld 
wird rückwirkend nur für drei Monate ge-
zahlt.  

Der Antrag sollte nicht allzu leichtfertig 
ausgefüllt werden. Ein Elterngeldbe-
scheid kann in vielen Punkten nicht mehr 
geändert werden.  

Unser Spezialteam übernimmt die An-
tragstellung gerne für Sie. 

  

  

Ihr persönlicher 

Ansprechpartner: 

 

Bernhard Winkler 

Steuerberater 

Tel.: 0841 96508 0 

Fax: 0841 96508 11 

bernhard.winkler@ 

mtg-group.de 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Rechtsberatung aus einer Hand. 

Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gerne! 
info@mtg-group.de, www.mtg-group.de 
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